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Erwägungen
E. 1
Der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Diesbezüglich kann nur eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung gerügt werden, für welche das strenge Rügeprinzip gilt ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ), was bedeutet, dass das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene und belegte Rügen prüft, während es auf ungenügend substanziierte Rügen und rein appellatorische Kritik am Sachverhalt nicht eintritt ( BGE 142 III 364 E. 2.4; 149 III 81 E. 1.3).
In rechtlicher Hinsicht hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Begründung erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364 E. 2.4).
E. 2
Der Beschwerdeführer nimmt auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid zur internationalen Entscheidzuständigkeit nach dem Haager Kinderschutzübereinkommen (HKsÜ, SR 0.211.231.011) ebenso wenig Bezug wie zu den Feststellungen in Bezug auf die Abklärungen durch die KESB und die daraus gezogene Schlussfolgerung des Kantonsgerichtes, dass keine Untätigkeit vorliege. Er beschränkt sich auf die Behauptung, die Mutter verweigere jeglichen Kontakt mit seinem Sohn und in Portugal bestünde für diesen eine stabile und liebevolle Umgebung, sowie auf eine abstrakte Anrufung verschiedener Normen der EMRK und der UN-Kinderrechtskonvention. Damit ist - soweit die Anliegen des Beschwerdeführers nicht ohnehin ausserhalb des möglichen Anfechtungsgegenstandes stehen - weder eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung dargelegt noch dargetan, inwiefern der angefochtene Entscheid in konkreter Weise gegen Recht verstossen soll.
E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).
E. 4
Angesichts der konkreten Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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